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8. 43 .

EV . Von der Abtretung unbeweglicher Sachen .

Die Abtretung , beziehungsweiſe Räumung unbeweglicher Sachen erfolgt dadurch , daß
durch den Vollſtreckungsbeamten der Schuldner aus dem Beſitz geſetzt, der Gläubiger in den -

ſelben eingewieſen wird .

Nöthigenfalls wird der Schuldner mit ſeinem geſammten beweglichen Vermögen aus dem

Grundſtücke herausgeſchafft .
Iſt der Schuldner abweſend und auch kein Stellvertreter deſſelben vorhanden , ſo wird

ſein geſammtes weggeſchafftes bewegliches Vermögen verzeichnet und , auf ſeine Gefahr und

Koſten , in Verwahrſam gebracht.

§. 44 .

V . Von der Unterlaſſung von Handlungen .

Die Erzwingung von Unterlaſſungen geſchieht durch Beitreibung der für den Uebertretungs —
fall durch das Erkenntniß oder ſpäterhin , auf den Antrag des Gläubigers , vom Gericht aus —

geſprochenen Geldſtrafen , nöthigenfalls durch Gefängnißſtrafe .
Auch kann der zur Unterlaſſung Verpflichtete durch Sicherheitsleiſtung zu derſelben an —

gehalten werden .

§. 45 .

VE . Bon Der Leitung von Handlungen .

Die Leiſtung von Handlungen ift durch Androhung und demnächſtige Beitreibung von

Geldſtrafen , nöthigenfalls durch Gefängniß , zu erzwingen .
Auch ſteht es dem Gläubiger frei , die dem Schuldner obliegende Handlung auf deſſen,

im Wege der Hülfsvollſtreckung beizutreibende Koſten durch einen Dritten ſich leiſten zu laſſen ,
oder ſein Intereſſe , in den geſetzlichen Fällen durch Ableiſtung des Schätzungseides , dem

Gerichte nachzuweiſen und demnächſt die rechtlich ermittelte Summe auf dem gewöhnlichen

Vollſtreckungswege vom Schuldner einzuziehen.

§. 46 .

VIE . Von dem Verfahren bei den Kreisrichtern in Bagatellſachen .
In Bagatellſachen iſt

1) die Hülfsvollſtreckung mündlich oder ſchriftlich bei dem Richter zu beantragen .
2) Zugleich mit dem Antrage iſt die dem Antragſteller zugegangene Ausfertigung des , die

Verpflichtung des Gegners ausſprechenden Gerichtsſtückes (Beſcheid , Protocoll ) dem Richter zu

übergeben . Schriftliche Anträge ſind unter diefe Ausfertigung ſelbſt zu ſetzen .
Wenn der Antrag ſich auf einen im Termine mündlich abgeſchloſſenen , zum Klagebuche

vermerkten Vergleich ſtützt (§. 179 der Civilproceß⸗Ordnung ) , genügt die ſpecielle Bezugnahme
des Klagebuches .



14

3) Unmittelbar unter dem ſchriftlichen Antrage , beziehungsweiſe unter der mit dem

mündlichen Antrage übergebenen gerichtlichen Ausfertigung ertheilt der Richter den Voll⸗

ſtreckungsbefehl.
Auf mündliche das Klagebuch in Bezug nehmende Anträge hat er einen beſondern Voll⸗

ſtreckungsbefehl auszufertigen .

4) Der Vollſtreckungsbeamte empfängt die Verfügung in Urſchrift und hat ſie dem Ver⸗

pflichteten bei der Ausrichtung auf Verlangen vorzuzeigen, demnächſt aber mit ſeinem Voll⸗

ſtreckungsberichte zu den Acten einzureichen .
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